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àêr Mutiizipàrrsgttnàde oder die Antheilhaber eines

Gemeindguts zu gemeinschaftlichen Berathungen zusantt

mentreten dürfen;

In Erwägung, daß nach dem gleichen Grundsatz,

nach welchem über öffentliche Angelegenheiten berathende

Privatgesellschaften, als der innern Ruhe gefährlich,

nicht geduldet werden können, es der guten Ordnung
-eben so zuwider ist, wenn die Bürger einer Mnnizi-

paülätsgememd oder die Antheilhaber eines Gemcmd-

guts zu Behandlung anderer Gegenstände sich vcrsameln,

oder in ihren gesetzlichen Versammlungen sich mit andern

als den ihnen angewiesenen Gegenständen beschäftigen—

beschließt:
Unter den im Art. i. und 2. deS Gesetzes vom

verbotenen Zusammenkünften und Berathun-

gen sind auch begriffen: die Versammlungen der

Bürger einer Mnnizipalitätsgemeind oder der An-

theilhaber eines Gemeindguts, wenn sie zN Bera-
thung anderer Gegenstände zusammen beruffen

werden, als das Gesetz denen Generalversammlun.

gen überläßt, oder wenn sie in ihre» gesetzlich

zmammenbernffenen Versammlungen sich mit andern'

Gegenständen beschäftigen.

Der Anstifter einer durch den Art. i. verbotenen

Versammlung, ferner diejenigen, so bey solchen

Versammlungen, sowie auch beyden im nemlichen

Art. verbotenenBerathunqen, die Verrichtungen des

Vorstehers oder Secretärs übernehmen, sollen mit
einer Geldbuß von wenigstens 2? und höchstens

,00 Fr. oder einer Gesängnißstrafe von s bis 8

Tagen belegt werden.

Diejenigen welche fortfahren, an einer Berathung

Theil zu nehmen, nach dem solche von dem bey-

wohnenden Beamten derVollzichung, vd r in einer

Versammlung der Mnnizipalttätsgeincind von dem

Präsident der Municipalität, in einer Versamm.

lung der Antheilhaber eines Gemeindguts, von

dem Präsident der Kemeindskammer, als gcsttzwi.

drig erklärt worden, sollen mit einer Geldbuß von

wenigstens lo nnd höchstens Fr. oder einer

Gesängnißstrafe von wenigstens i und höchstens ;
Tagen belegt werden.

4. Die beywohnenden Beamteten der Vollziehung,

ferner in Munizipalitäts - Gcmemdsversammlungen

der Präsident der Municipalität und in Versamm-

langen der Antheilhaber des Gemeindguts der Prä-
ßdent der Gememdskammcr, welche in diesen Ner-

sammlWgen einer gesetzwidrigen Berathung nicht

Einhalt thun oder selbst daran Antheil nehmen,

sollen über diejenigen Strafen aus, die ihnen vor-
stehende Strafartikcl auflegen mögen, je nach den

Umständen mit Verweis, Suspension oder Entset»

zung von ihren Stellen bestraft werden.

(Die Fortfetzunz folgt.)

Erklärung über eine Stelle (S. 11) in
Müslmö Vertheidigung der Geistlichen
gegen Kühn-

Ich bin unter denjenigen, welche zwar nicht die

Sittengerichtc an sich, wohl aber solche, wie sie der

Vollz. Ausschuß und die Commißisn vorschlugen, ä!S

inquisitorisch erklärten. Hierüber min macht MüSIin
folgende Bemerkung: »Wer das Personale dieser
„ Feinde der Sittengcnchw in der Nahe handeln ge-

» sehen hat, der wundert sich nicht, warum sie den-

„ selben so abgeneigt waren." Durch diese Selteuhiebe
scheint der fromme Pharisäer sich an den Zöllnern und
Sündern reiben zu wollen. Er scheint rechtliche Man-
ner bloß darum, weil sie sich der Einführung inquisi-
torischer und hierarchischer Sitlengeriehte widerstzteu,
der Sittenlvsigkcit verdächtig zu machen. So viel ich

mich erinnere, so widerstzte sich der Einführung jencr

Sittengerichce nebst mir besonders auch Hubcr und

Secrelan. Dem crstern überlaste ich die Verlheioigung
seines eignen Namens; was aber den leztrrn und mich

betrist, so glande ich es ihm und mir schuldig zu seyn,

daß, wofern Müsiin bey der Verdächtigung der Feinde

von den vorgeschlagnen Sittengecichlen, unser Personale

gemeint hat, ich ihn mit Grunde als Vcr.
läumder und Ehrabschneider brandmarke. So lange

soll auf ihm dieser schändliche Namen haften, bis er

die Eiferer gegen jene zweckwidrigen Sittengerichtc na-
mentüch und unter gültigen Beweisen und Zeugnissen

als sittenlos darzustellen vermag.
Rellstab, ehm. Volksrepräs.

A n zeig e.

Bey Gott lieb Stämpfli, Buchdrucker a«

der Pestgasse in Bern, ist um 4 Batzen zu haben:
Ueber Einheit und Federalism, oder Plan zu einer

neuen Staatsverfasiung für die Sebweiz, von Rudolf -

Stettier, Secretär der'Verwaltungskammer von Bern.

D r U ê f e h e r.
In St. i;i, S. - Sv. Beschluß v. 22.

Sept., statt Gemeinde Ratz lies Gemeinde Rafz.
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